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Das im Rahmen des Europarats geschaffene System des Menschenrechtsschutzes
wird immer stärker zur Grundlage der Herausbildung eines gemeineuropäischen
Grundrechtsstandards. Als Motor dürfen heute mehr denn je die Europäische
Menschenrechtskommission und der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte gelten. Die Rechtsprechung beider Konventionsorgane ist durchaus mit
einer „gemeineuropäischen Verfassungsgerichtsbarkeit auf dem Grundrechts-
sektor"1 vergleichbar. Seit Bestehen der Kommission ist, über längere Zeiträume
hin gesehen, eine stetige Ausweitung der Rechtsprechungstätigkeit zu beobach-
ten, die nicht allein mit der Weiterentwicklung des Vertragswerks zu erklären ist,
sondern auch der Eigendynamik der Organe entspringt. Wurden etwa während
der ersten 22 Jahre (1955-1976) insgesamt nur 142 Individualbeschwerden für zu-
lässig erklärt, so waren es in den letzten zehn Jahren (1977-1986) allein 3502. Die
immer noch zunehmende Arbeitsbelastung der Konventionsorgane geht auch aus
den Zahlen der vor der Kommission zur Prüfung anstehenden (registrierten) Ein-
gaben hervor: Waren es Ende 1984 und Ende 1985 noch 820 bzw. 856 Eingaben,
so schnellte die Zahl bis zum 31. 12. 1986 auf 1047 hoch3. Bis es zu einer Ent-
scheidung der Kommission über die Zulässigkeit bzw. Begründetheit einer Be-
schwerde kommt, vergehen mittlerweile häufig mehr als fünf Jahre; ein daran
sich anschließendes Verfahren vor dem Gerichtshof wird in Zukunft immer selte-
ner vor zwei Jahren zum Abschluß kommen. Bleibt es bei der derzeitigen Ausge-
staltung des Verfahrens, so ist der Zeitpunkt nahe, an dem die Konventionsorga-
ne an die Grenze ihrer Belastbarkeit und Funktionsfähigkeit stoßen.

Stand des Vertragswerks

Erfreuliches ist für das Jahr 1986 von den drei jüngsten Zusatzprotokollen zur
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) zu berichten. Bemerkens-
wert ist vor allem die in so kurzer Zeit nicht zu erwartende hohe Zahl von Ratifi-
kationen und Unterzeichnungen beim 8. Zusatzprotokoll, das als verfahrensän-
dernder Vertrag zu seinem Inkrafttreten der Ratifikation sämtlicher 21 Vertrags-
staaten bedarf: Bis zum 16. 1. 1987 hatten bereits acht Staaten ratifiziert und
zwölf Staaten, darunter die Bundesrepublik, unterzeichnet4; allein Malta hält sich
noch abseits. So besteht doch die begründete Hoffnung, daß die Reform des In-
dividualbeschwerdeverfahrens, die durch die Untergliederung der Kommission
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in Kammern und Dreierausschüsse zu einer Verfahrensbeschleunigung führen
soll, in nicht allzu ferner Zukunft wirksam werden kann.

Das 6. Zusatzprotokoll über die Abschaffung der Todesstrafe wurde von drei
weiteren Staaten (Frankreich, den Niederlanden und Portugal) ratifiziert, so daß
es nunmehr in acht Staaten gilt5. Besonders zu begrüßen ist der Beitritt Frank-
reichs, das bekanntlich erst unter der Präsidentschaft Mitterrands, im Jahre 1981,
die Todesstrafe aus seinem Strafgesetzbuch gestrichen hatte. Da das Verbot der
Todesstrafe in Frankreich - anders etwa als in den Niederlanden6 und Portugal7 -
nicht verfassungsrechtlich verankert ist, kommt der völkerrechtlichen Bindung
durch das 6. Zusatzprotokoll ein erhöhtes Gewicht bei der Festigung der neuen
Rechtslage zu. Die Bundesrepublik hat das 6. Zusatzprotokoll mittlerweile un-
terzeichnet, aber noch nicht ratifiziert.

Das 7. Zusatzprotokoll, das die EMRK durch ergänzende Rechte (insbesonde-
re justizielle Garantien) dem höheren Standard des Internationalen Paktes über
bürgerliche und politische Rechte annähern soll, haben nach Schweden nun auch
Österreich und Frankreich ratifiziert. 13 Staaten haben es bislang unterzeichnet8.
Mit einem baldigen Inkrafttreten des Protokolls, wozu es der Ratifikation durch
sieben Staaten bedarf, kann somit gerechnet werden.

Was die Anerkennung der Individualbeschwerde gemäß Art. 25 EMRK anbe-
trifft, so haben wieder alle Staaten, deren befristete Unterwerfungserklärungen
1986 ausliefen (Großbritannien, die Bundesrepublik, Luxemburg, Frankreich
und die Schweiz), ihre Erklärung erneuert. Einzige Staaten des Europarats, die
ihren Bürgern die Möglichkeit des Rechtsschutzes durch die Konventionsorgane
vorenthalten, bleiben damit Malta, die Türkei und Zypern. Die Türkei, die nicht
zuletzt im Hinblick auf die angestrebte Aufnahme in die Europäischen Gemein-
schaften sehr darum bemüht ist, nicht länger als Außenseiter unter den Europa-
ratsmitgliedern zu gelten, bereitete freilich eine Erklärung nach Art. 25 EMRK
vor, die dann tatsächlich am 28. 1. 1987 abgegeben wurde. Die Erklärung9 ent-
hält allerdings umfangreiche Vorbehalte, die im kommenden Jahr noch näher zu
kommentieren sein werden.

Rechtsanwendung im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention
In der im Dezember 1985 zwischen Dänemark, Frankreich, den Niederlanden,
Norwegen und Schweden einerseits und der Türkei andererseits nach Art. 28 lit. b
EMRK erreichten gütlichen Einigung10 hatte sich die Türkei verpflichtet, am
1. 2., 1. 7. und 1. 10. 1986 der Kommission über die zur effektiven Anwendung
des Art. 3 EMRK (Folterverbot) getroffenen Maßnahmen gemäß Art. 57 EMRK
zu berichten11. Dieser Verpflichtung ist die Türkei nachgekommen. Da die Be-
richte vertraulich sind, ist über den Inhalt im einzelnen nichts Näheres bekannt
geworden. Sicher aber ist, daß die türkische Regierung Maßnahmen zur Verbes-
serung der menschenrechtlichen Situation ergriffen hat. So unterrichtete sie am
1. 4. 1986 den Generalsekretär des Europarates gemäß Art. 15 Abs. 3 EMRK
davon, daß der Ausnahmezustand in vier weiteren Provinzen aufgehoben wor-
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den sei, womit er nur noch in fünf der 67 Provinzen fortbestehe12. Diese Nach-
richt hat die Parlamentarische Versammlung des Europarats in ihrer Resolution
860 (1986) über die Situation in der Türkei13 ebenso mit Befriedigung zur Kennt-
nis genommen wie die Tatsache, daß die türkische Große Nationalversammlung
ein Gesetz über eine (bedingte) Freilassung von Häftlingen verabschiedet und im
Jahre 1985 kein Todesurteil mehr bestätigt hat. Besorgnis äußerte die Parlamen-
tarische Versammlung allerdings erneut über die Fortführung der Massenprozes-
se gegen Mitglieder des Gewerkschaftsverbands DISK und der türkischen Verei-
nigung für den Frieden. Trotz der fortbestehenden ambivalenten Haltung der
türkischen Machthaber gegenüber den Menschenrechten zeigen die Reforman-
sätze (etwa auch auf dem Gebiet des Strafrechts), daß der auf der Grundlage der
gütlichen Einigung vom Dezember 1985 geführte ständige Dialog zwischen der
Kommission und der Türkei Früchte trägt.

Was die Erledigung der Individualbeschwerden durch die Kommission angeht,
so hat sich die Lage gegenüber den Vorjahren erheblich verschlechtert. Während
1984 und 1985 die Zahl der Zulässigkeitsentscheidungen sich mit der Zahl der
Neueingänge nahezu die Waage hielt, entstand 1986 eine besorgniserregende
Kluft zwischen beiden Größen: Den 706 (Vorjahr: 596) endgültig registrierten
Beschwerden (bei 2869 vorläufig eingetragenen Eingaben) standen 511 Zulässig-
keitsentscheidungen gegenüber14. 42 Beschwerden wurden für zulässig erklärt.
Am häufigsten sah sich wiederum Großbritannien in der Rolle des Beschwerde-
gegners. Hier macht sich das Fehlen einer eigenen Verfassungsgerichtsbarkeit so-
wie die damit zusammenhängende Spezialisierung englischer Anwälte auf den
europäischen Rechtsschutz bemerkbar. Zunehmend wird in England auch das
Fehlen eines kodifizierten Grundrechtskatalogs als Defizit der eigenen Rechts-
ordnung empfunden. Im Dezember 1986 brachte der konservative Abgeordnete
Sir Edward Gardner im Unterhaus eine Gesetzesvorlage ein, nach der der Text
der EMRK als „Gesetz über Menschenrechte und Grundfreiheiten" verabschie-
det werden soll15. Seit der Ratifizierung im Jahre 1951 hat das englische Parla-
ment kein Gesetz zur Transformation der EMRK in innerstaatliches Recht erlas-
sen, da die Mehrheit davon ausging, daß die innerstaatliche Rechtslage den An-
forderungen der EMRK genüge.

35 Rechtssachen hat die Kommission im Jahr 1986 vor den Gerichtshof ge-
bracht, davon allein 11 auf ihrer Januar-Sitzung. Darunter finden sich auch die
Beschwerden E., N. und L. gegen die Bundesrepublik16. Die drei Beschwerde-
führer rügen einen Verstoß gegen die Unschuldsvermutung (Art. 6 Abs. 2
EMRK). Bei Einstellung des Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahrens hatten
die deutschen Gerichte jeweils die Erstattung der notwendigen Auslagen (Ver-
teidigerkosten) unter Hinweis auf die hohe Wahrscheinlichkeit einer Verurtei-
lung abgelehnt. In ihren Berichten vom Oktober 1985 war die Kommission in den
ersten beiden Fällen einstimmig, im dritten Fall (Einstellung im Ordnungswidrig-
keitenverfahren) mit sieben zu fünf Stimmen zu dem Ergebnis gelangt, daß Art.
6 Abs. 2 EMRK verletzt sei.
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Der Gerichtshof hatte im Jahr 1986 eine breite Palette von Konventionsrechts-
verletzungen zu prüfen. Von den 15 erlassenen Sachurteilen (gut doppelt so viele
wie 1985) betreffen diesmal lediglich drei Art. 6 EMRK. In acht Urteilen wurden
Konventionsverletzungen festgestellt, und zwar gegenüber den Niederlanden,
der Bundesrepublik, der Schweiz, Großbritannien, Irland, Frankreich und zwei-
mal gegenüber Österreich. Besondere Beachtung verdient die Sache Johnston
u. a. gegen Irland (Urteil vom 18. 12. 1986, Nr. 112). J. lebte nach der Trennung
von seiner Ehefrau mit einer anderen Frau zusammen. Aus der Verbindung ging
eine Tochter hervor. Eine zweite Eheschließung blieb J. verwehrt, da die katho-
lisch geprägte irische Verfassung von 1937 die Ehescheidung verbietet und eine
Nichtigerklärung der Erstehe nicht in Betracht kam. Die drei Beschwerdeführer
(J., seine Lebensgefährtin und die gemeinsame Tochter) rügten eine Verletzung
des Art. 12 EMRK (Recht auf Eingehung einer Ehe) und des Art. 8 EMRK
(Achtung des Familienlebens). Während der Gerichtshof einen Verstoß gegen
Art. 12 EMRK verneinte, da diese Bestimmung nicht ein Recht auf Auflösung
der Ehe einschließe, bejahte er eine Verletzung des Art. 8 EMRK. Zwar könne
aus der Pflicht zur Achtung der Familie nicht, über den insoweit spezielleren Art.
12 EMRK hinausgehend, eine Verpflichtung des Staates hergeleitet werden, eine
zweite Eheschließung des Beschwerdeführers zu ermöglichen. Art. 8 EMRK sei
aber dadurch verletzt, daß der Tochter, die als uneheliches Kind in Irland derzeit
keineswegs die gleiche rechtliche Stellung wie ein eheliches Kind genieße, eine
Entwicklung in normalen Familienverhältnissen verschlossen bleibe. Der irische
Gesetzgeber wird nun zu überlegen haben, ob er lieber die bestehenden Unter-
schiede in der rechtlichen Stellung ehelicher und nichtehelicher Kinder beseiti-
gen oder ob er nicht doch die Möglichkeit der Ehescheidung einräumen will.

Von den Urteilen, in denen keine Konventionsverletzung festgestellt wurde,
sind zunächst die Urteile James und Lithgow (Urteile vom 21. 2. 1986, Nr. 98,
und vom 8. 7. 1986, Nr. 102)17 hervorzuheben. Sie brachten eine Klärung grund-
sätzlicher Auslegungsfragen zur Eigentumsgarantie des Art. 1 des 1. Zusatzpro-
tokolls. Im ersten Fall ging es um den Entzug von Grundeigentum zugunsten Pri-
vater auf der Grundlage des englischen Leasehold Reform Act 1967, im zweiten
Fall um die Verstaatlichung von Unternehmen der Luftfahrt- und Schiffbauindu-
strie durch den Aircraft and Shipbuilding Industries Act 1977. In beiden Fällen
war zu prüfen, ob Art. 1 Abs. 1 Satz 2 des 1. Zusatzprotokolls, soweit er einen
Eigentumsentzug „nur unter den durch die allgemeinen Grundsätze des Völker-
rechts vorgesehenen Bedingungen" erlaubt, ausschließlich Ausländer betrifft
(die ja durch das völkerrechtliche Fremdenrecht vor einer entschädigungslosen
Enteignung geschützt werden) oder ob durch ihn der Schutzstandard des Frem-
denrechts im Sinne einer Rechtsfolgenverweisung auf die eigenen Staatsangehö-
rigen ausgedehnt werden soll. Der Gerichtshof hat sich wie zuvor die Kommis-
sion der erstgenannten Ansicht angeschlossen. Die eigenen Staatsangehörigen
bleiben deshalb aber nicht ungeschützt. Zu Recht geht der Gerichtshof davon
aus, daß Art. 1 des 1. Zusatzprotokolls, wenn auch nicht ausdrücklich, so doch
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stillschweigend eine Entschädigungspflicht voraussetzt, da anderenfalls die Ei-
gentumsgarantie weitgehend leerliefe. Gemäß der gemeinsamen Tradition der
Mitgliedstaaten sei eine entschädigungslose Entziehung von Eigentum nur in
Ausnahmefällen zulässig. Was die Höhe der Entschädigung anbelangt, so müsse
sie in einem angemessenen Verhältnis zum Wert des Eigentums stehen, womit
aber nicht unter allen Umständen eine volle Entschädigung nach dem Marktwert
geboten sei. Insbesondere könne der Staat bei Nationalisierungen andere Maß-
stäbe anlegen als bei sonstigen Enteignungen. Es komme jeweils darauf an, einen
fairen Ausgleich zwischen dem öffentlichen Interesse und den betroffenen Pri-
vatinteressen zu finden.

Mit Spannung wurden in der Bundesrepublik die Urteile in den Sachen Gla-
senapp und Kosiek erwartet, nachdem die Kommission im ersten Fall mit neun
zu acht Stimmen einen Konventionsverstoß angenommen hatte. Zur Prüfung
stand die grundsätzliche Frage, ob die in der Bundesrepublik für die Berufung in
das Beamtenverhältnis geforderte Gewähr, jederzeit für die freiheitlich demo-
kratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten, eine konven-
tionskonforme Einstellungsvoraussetzung ist. Sowohl Frau G. als auch Herr K.
waren Mitte der 70er Jahre aus dem Beamtenverhältnis auf Probe entlassen wor-
den, G., damals Gymnasiallehrerin, wegen Unterstützung der Politik der KPD,
K., Dozent an einer Fachhochschule, wegen seiner Aktivitäten als Funktionär
der NPD. In beiden Fällen verneinte der Gerichtshof, jeweils mit 16 zu einer
Stimme, eine Konventionsverletzung (Urteile vom 28. 8. 1986, Nr. 104 und
105)18. Zunächst hob er hervor, daß die EMRK und ihre Zusatzprotokolle - im
Unterschied zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 (Art. 21
Ziff. 2) und zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte
(Art. 25 lit. c) - nicht ein Recht auf Zugang zum öffentlichen Dienst gewährten.
Da die Konvention auch keine Garantie der Berufsfreiheit enthält, blieb als mög-
licher Prüfungsmaßstab Art. 10 EMRK (Meinungsfreiheit), der gemäß Art. 1
und 14 EMRK alle Personen gleich welchen Status, also auch Beamte schützt. In-
soweit lag nach Ansicht des Gerichtshofes jedoch kein Eingriff in den Schutzbe-
reich vor, da die Meinungen der Beschwerdeführer nur berücksichtigt worden
seien, um das Vorliegen der notwendigen persönlichen Voraussetzungen für den
öffentlichen Dienst festzustellen. Der Entscheidung des Gerichtshofes ist zuzu-
stimmen: Das bei der Ausarbeitung der EMRK bewußt ausgelassene Recht auf
Zugang zum öffentlichen Dienst kann nicht, wie dies der luxemburgische Richter
Spielmann in seinem Sondervotum versucht, indirekt aus anderen Konventions-
rechten hergeleitet werden. Bedauern mag man freilich, daß die planmäßige
Lücke im Katalog der Konventionsrechte vorliegend eine inhaltliche Auseinan-
dersetzung des Gerichtshofes mit den Einstellungsvoraussetzungen des deut-
schen Beamtenrechts verhindert hat.

Institutionelle Entwicklung

Die Notwendigkeit einer strukturellen Reform des Rechtsprechungsverfahrens,

274 Jahrbuch der Europäischen Integration 1986/87



Die Europäische Menschenrechtskonvention

sei es durch eine Verschmelzung der Kommission und des Gerichtshofes zu ei-
nem einzigen Gericht oder auf andere Weise, wird angesichts der aufgezeigten
Arbeitslast der Konventionsorgane drängender. Der vom Ministerkomitee am
23. 4. 1986 beschlossene Bau eines neuen „Menschenrechtsgebäudes"19 allein
stellt - so wünschenswert eine Verbesserung der äußeren Arbeitsbedingungen ist
- keine Lösung dar. Auch die Teilreform des Individualbeschwerdeverfahrens
durch das 8. Zusatzprotokoll dürfte nur bedingt zu einer Entlastung der Kommis-
sion führen. In den nächsten Jahren wird den Mitgliedern der Kommission und
des Gerichtshofes jedenfalls ein für eine nebenamtliche Tätigkeit ungewöhn-
licher Arbeitseinsatz abverlangt werden. Die vier im Jahre 1986 neu in den Ge-
richtshof gewählten Richter (der Niederländer A. Donner, der Belgier J. de
Meyer, der Spanier J. A. Carillo Salcedo und der Grieche N. Valticos)20 werden
sich dessen bewußt gewesen sein.
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